
7

Stand und Entwicklung der Tierschutzbestimmungen

Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, A-8952 Irdning
Gumpensteiner Nutztierschutztagung 2002

Österreichisches Tierschutzrecht im Lichte der
europäischen Integration

H. HERBRÜGGEN

Autor: DDr. Holger HERBRÜGGEN, Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung, Leopoldstr. 21, A-3400 KLOSTERNEUBURG

Entstehungsgründe von Rechtsnormen
sind vorhandene, drohende oder ange-
nommene Missstände, die von – der
Rechtsordnung unterliegenden – Men-
schen verursacht oder wenigstens beein-
flusst werden können.

Tierschutzrecht im eigentlichen Sinne
entstand und entsteht jedoch, weil im-
mer mehr Menschen es als ein Übel an-
sehen, dass viele Tiere Qualen erleiden,
Schmerzen, Schäden oder Leiden erdul-
den und andere mutwillig getötet wer-
den.

Eine andere Entstehungsursache für
Tierschutzrecht ist die Tatsache, dass
Tiere auch Produktionsfaktoren für Er-
zeugnisse darstellen, die unter hohem
Kostendruck stehen. Maßnahmen zur
Verbesserung der Haltungsbedingungen
von Nutztieren erfordern Aufwendungen
und erhöhen die Gestehungskosten der
Tierprodukte. Daher fordern Menschen,
die Tiere nutzen und diesen, aus welchen
Gründen auch immer, gute Lebensbedin-
gungen gewähren, dass die Gesetzgeber
anderen Anbietern mindestens gleiche
Anforderungen an den Tierschutz vor-
schreiben. Die Globalisierung des Mark-
tes führt nunmehr auch zu dem Verlan-
gen, Tierschutzstandards national, euro-
paweit und international anzugleichen.
Die wichtigsten Quellen des materiellen
Tierschutzrechtes der Europäischen Ge-
meinschaft haben vorwiegend diese Ent-
stehungsursache.

Rechtsnormen, und somit auch jene des
Tierschutzrechtes, zielen auf die Steue-
rung menschlichen Verhaltens.1*)  Für
diesen Beitrag sei der Begriff „Tier-
schutzrecht“ nach dem Ziel, das die mei-
sten Tierschutznormen verfolgen, fol-
gendermaßen definiert: „Tierschutzrecht
ist die Summe der Normen, deren haupt-
sächliches oder zumindest wesentliches
Ziel es ist, Menschen davon abzuhalten,

Tieren ungerechtfertigt Qualen, Schmer-
zen, Leiden und Schäden zuzufügen oder
sie mutwillig zu töten.“

Tierschutzrechtliche Normen nach die-
ser Definition  können dem öffentlichen
Recht, dem Strafrecht, aber auch dem
Privatrecht zugehören. Formell kann es
sich dabei um völkerrechtliche Verträ-
ge, um Rechtsschöpfungen des Gemein-
schaftsrechtes, um Gesetze und Verord-
nungen des Bundes oder der Länder, aber
auch um zwischen Bürgern abgeschlos-
sene Verträge handeln.

In einigen der genannten Normentypen
ist der Schutz der Tiere immer nur eine
Nebenwirkung oder, wie es BINDER2

und auch HAUSLEITNER3  ausdrücken,
eine Reflexwirkung einer Norm, die
hauptsächlich ein anderes Rechtsgut
schützen soll, insbesondere das Eigen-
tum.

Österreichisches Tierschutzrecht ist der
Ausschnitt aus dem oben definierten
Normenbereich, der in Österreich und/
oder für Österreicher anzuwenden ist.
Dazu zählen auch gemeinschaftsrecht-
liche Bestimmungen und völkerrechtli-
che Vereinbarungen, denen sich Öster-
reich unterworfen hat.

Die Ansicht, dass Tiere zu schützen oder
diesen gar Rechte einzuräumen sind,
steht auf grundsätzlich zwei Säulen, ei-
ner anthropozentrischen als Basis indi-
rekten Tierschutzes und einer pathozen-
trischen, als Grundlage direkten oder
ethischen Tierschutzes. Diese Entste-
hungsgründe für Tierschutzrecht wurden
in sogenannten Tierschutztheorien zu-
sammengefasst:

Der indirekte oder anthropozentrische
Tierschutz beruht auf der Überlegung,
dass Tierschutz im Interesse des Men-
schen und nicht in demjenigen der Tiere
notwendig sei.

Als direkten, pathozentrischen oder ethi-
schen Tierschutz bezeichnet man Bestre-

bungen, welche auf der Überzeugung
beruhen, dass Tiere um ihrer selbst wil-
len zu schützen sind. Geschütztes
Rechtsgut ist demnach die sittliche Ord-
nung in den Beziehungen zwischen
Mensch und Tier als soziales Anliegen.

Einer der grundlegenden Unterschiede
von bestehenden Tierschutz-Rechtsbe-
stimmungen zu den Menschenrechten
ist, dass erstere ausschließlich das Ver-
halten normunterworfener Bürger hin-
sichtlich ihres Umganges mit  Tieren re-
geln, während letztere an den Staat ge-
richtet sind  und auf das Bürgerverhal-
ten nur im Wege über die sogenannte
Drittwirkung einwirken.

Arten von Tierschutz-
bestimmungen
Tierschutzregelungen weisen nicht nur
eine große formelle Vielfalt auf, sie be-
dienen sich auch sehr verschiedener le-
gistischer Mittel zur Erreichung des vom
Normsetzer erwünschten Zieles. In der
Tabelle werden einige Beispiele von
Tierschutznormen und die darin ange-
wandten legistischen Mittel angeführt
(siehe Tabelle 1).
Viele Gesetze verfolgen mehrere Ziele.
Nicht bei allen Tierschutznormen iwS ist
der Schutz der Tiere das einzige und
vorrangige Ziel. Ordnet man Rechtsvor-
schriften nach obiger, sind zum Kernbe-
reich des österreichischen Tierschutz-
rechtes ua folgende Normen zu zählen,
die hier nach deren Rechtsschöpfer ge-
gliedert werden:

Völkerrechtliche Verträge
• Europäisches Übereinkommen zum

Schutz von Tieren in landwirtschaftli-
chen Tierhaltungen4

• Europäisches Übereinkommen über
den Schutz von Tieren beim interna-
tionalen Transport5

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Heimtieren6*) Fußnoten siehe Anhang
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Normen des Europarechtes ieS

Primärrecht

• Erklärung zum Tierschutz im Vertrag
über die Europäische Union8

• Protokoll über den Tierschutz und das
Wohlergehen der Tiere im Vertrag von
Amsterdam9

Außenbeziehungen

• Entscheidung 78/923/EWG über den
Beitritt zum Europäischen Überein-
kommen zum Schutz von Tieren in
landwirtschaftlichen Tierhaltungen10

Entscheidung 88/306/EWG über den
Beitritt zum Europäischen Überein-
kommen zum Schutz von Schlachttie-
ren11

• Vereinbarte Niederschrift zwischen
Kanada und der Europäischen Ge-
meinschaft betreffend die Unterzeich-
nung des Übereinkommens über inter-
nationale humane Fangnormen12

Abgeleitetes Recht

• Verordnung 81/348/EWG über eine
gemeinsame Regelung für die Einfuhr
von Walerzeugnissen13

• Tiertransportrichtlinie14

• Tierversuchsrichtlinie15

• Kälberschutzrichtlinie16

• Schweinehaltungsrichtlinie17

• Tiertransportverordnungen18

• Schlachtrichtlinie19

• Nutztierschutzrichtlinie20

• Legehennenrichtlinien21

• Verordnung zum Verbot von Tellerei-
sen22

Bundesrecht

• § 222 Strafgesetzbuch23

• Tierversuchsgesetz 1988 und die da-
nach erlassenen Verordnungen24

• § 70a Gewerbeordnung und die da-
nach erlassene Verordnung25

• Tiertransportgesetz-Straße und danach
erlassene Verordnungen26

• § 3 (4) FleischuntersuchungsV, § 4 (5)
GeflügelfleischuntersuchungsV27

• Tiertransportgesetz-Luft28

• Tiertransportgesetz-Eisenbahn29

• Artenhandelsgesetz30

Landesrecht

• Landestierschutzgesetze und die da-
nach erlassenen Verordnungen31

• Vereinbarung der Bundesländer über
den Schutz von Tieren in landwirt-
schaftlichen Tierhaltungen gem Art
15a B-VG32

• Vereinbarung der Bundesländer über
den Schutz von Tieren im Allgemei-
nen und im Besonderen im außerland-
wirtschaftlichen Bereich gem Art 15a
B-VG33

Bedeutungen des Begriffes
Tierrecht
Nach STREJCEK34  können unter tier-
rechtlichen Normen all jene Rechtsvor-
schriften des Zivil-, Straf- und Verwal-
tungsrechtes und anderer Rechtsbereiche

verstanden werden, die sich auf Tiere be-
ziehen. Dazu zählen Bestimmungen über
Tierärzte, Tierseuchen, Arzneimittel für
Tiere, Tierzucht, Tierhaltung, Jagd- und
Fischerei, Viehzählung, die Fleischunter-
suchung, Tierversuche, Tiertransporte,
Tierkörperbeseitigung, die Viehwirt-
schaft sowie – als eine weitere Teilmen-
ge – Regelungen über den Tierschutz.
Diese Bestimmungen sind naturgemäß
noch weiter verstreut als das Tierschutz-
recht.

Tierrecht kann auch als ius animalium,
also ein den Tieren eigenes Recht ver-
standen werden. Manche Tierschüt-
zer,35 ,36  – sie werden auch als „Tierrecht-
ler“ bezeichnet – wollen den rechtlichen
Schutz der Tiere insofern ausdehnen,
dass sie nicht nur durch die Rechtsord-
nung einen größtmöglichen Schutz der
Tiere gewährleisten, sondern diesen auch
gleichsam subjektive Rechte zuerken-
nen, was die weitere Problematik der
Vertretung der Tiere zur Wahrnehmung
ihrer möglicherweise zustehenden Rech-
te hervorruft.

Zuständigkeiten zur Erzeu-
gung von Tierschutzrecht
Tierschutzvorschriften haben gemein-
sam, dass deren hauptsächliches oder zu-
mindest wesentliches Ziel es ist, Tiere
vor der ungerechtfertigten Zufügung von
Qualen, Schmerzen, Leiden und Schä-
den sowie vor mutwilliger Tötung zu
schützen. Diese Rechtsvorschriften un-
terscheiden sich aber vor allem durch  die
Art und Weise, wie durch sie  dieses Ziel
erreicht werden soll37,  durch die Erzeu-
gungsregeln, mit deren Hilfe sie geschaf-
fen wurden und, da das österreichische
Tierschutzrecht nicht kodifiziert ist, ins-
besondere durch die zur Erzeugung der
Norm Berufenen.

Vor allem das letztgenannte Unterschei-
dungsmerkmal, also die Verteilung der
Kompetenzen zwischen dem Bund und
den Ländern und die Befugnisse der
Europäischen Union zur Erzeugung von
Tierschutzrecht ist Gegenstand reger
Auseinandersetzungen zwischen politi-
schen Parteien, Interessensvertretungen,
Tierschutzorganisationen und innerhalb
der engagierten Bevölkerung.

Österreich besitzt eine polyzentrische
Tierschutzgesetzgebung. Es besteht also

Regelungs- Grundsatz- Gebot(e)/ Genehmi- Sonstige Ver- Förderungs-
mittel bestimmung, Verbot(e) gungsver- fahrensvor- anordnung
Norm Zielfestlegung fahren schriften

Tierschutzer- ja nein nein nein nein
klärung7

§ 285a ABGB ja nein nein nein nein

Tiroler TSchG ja ja ja ja ja

die anderen
Landes TSchGG ja ja ja ja nein

TierVersG ja ja ja ja ja

TGSt nein ja ja ja ja

TGLu nein ja ja ja nein

TGEisb nein ja ja ja nein

§ 222 StGB nein ja nein nein nein

§ 1332a ABGB nein ja nein nein nein

V  zu § 70a GewO nein ja ja ja nein

V 98/ 615/EG nein nein nein ja ja

Tabelle 1:
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ein Nebeneinander von Tierschutzvor-
schriften, die vom Bund und die von den
Ländern erlassen wurden. Daneben exi-
stiert unmittelbar anwendbares Tier-
schutz-Gemeinschaftsrecht. Auch die
Vollziehung wird teilweise den Organen
des Bundes, teilweise jenen der Länder
übertragen. Beispielsweise wird die Re-
gelung der Ahndung der Zufügung von
Schmerzen und Leiden den Landesge-
setzgebern überlassen, die von Qualen
dem gem Art 10 (1) Z 6 für das Straf-
rechtswesen zuständigen Bundesgesetz-
geber. Das Verbot, Tiere in Kofferräu-
men von Personenkraftwagen zu trans-
portieren, wird in den Landestierschutz-
gesetzen ausgesprochen, zur Hintanhal-
tung von Tierschutzwidrigkeiten bei ge-
werblichen Transporten wurden die
(Bundes)-Tiertransportgesetze erlassen.
Tierversuche im Rahmen gewerblicher
Tätigkeiten sind vom Landeshauptmann,
solche der Universitäten vom BM für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zu
vollziehen.

Hauptmerkmale der Bundesstaatlichkeit
Österreichs sind die Aufteilung der
Staatsfunktionen auf Bund und Länder
im Rahmen der Kompetenzverteilung,
weiters die Teilnahme der Bundesländer
an der Bundesgesetzgebung durch den
Bundesrat und schließlich die Aufteilung
des Steueraufkommens auf Bund, Län-
der und Gemeinden im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs.38

Das österreichische Bundesverfassungs-
recht kennt vier Haupttypen zur Vertei-
lung der Kompetenz für die Gesetzge-
bung und Vollziehung – zu der auch die
Erlassung von Verordnungen zählt –
zwischen dem Bund und den Ländern.
Diese werden, mit Ausnahme der Be-
rechtigungen und Verpflichtungen hin-
sichtlich Finanz- und Abgabewesens, der
Privatwirtschaftsverwaltung  und des
Unterrichtswesens, in den Artikeln 10,
11, 12 und 15 des Bundesverfassungs-
gesetzes normiert:

Angelegenheiten, die im Art 10 B-VG
angeführt werden, sind in Gesetzgebung
und Vollziehung Bundessache. Nach die-
ser Erzeugungsregel wurden beispiels-
weise die Tiertransportgesetze und das
Tierversuchsgesetz geschaffen. Für die
Fälle des Art 11 B-VG: Gesetzgebung
Bundessache, Vollziehung Landessache,
sowie des Art 12: Gesetzgebung Bundes-

sache, Ausführungsgesetzgebung und
Vollziehung Landessache, gibt es keine
Beispiele aus dem Bereiche des gelten-
den Tierschutzrechtes. Allerdings sah
der erste, nach dem Tierschutzvolksbe-
gehren eingebrachte, Gesetzesentwurf
für ein Bundestierschutzgesetz39  vor, ei-
nige Regelungen als Bundesgrundsatz-
gesetze zu normieren und deren Ausfüh-
rung durch Gesetze der Länder zu be-
stimmen.

Gemäß Art 15(1) B-VG verbleiben An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich
durch die Bundesverfassung der Gesetz-
gebung oder auch der Vollziehung des
Bundes übertragen sind, im selbständi-
gen Wirkungsbereich der Länder.

Da der Ausdruck Tierschutz oder ein
gleichbedeutender Begriff in der gesam-
ten Bundesverfassung und insbesonde-
re in der sogenannten Enumeration in
den Art 10 bis 12 B-VG nicht enthalten
ist, ist dieser grundsätzlich  eine Ange-
legenheit, die gem der Generalklausel
des Art 15 B-VG in Gesetzgebung und
Vollziehung im selbständigen Wirkungs-
bereich der Länder verbleibt.

Ausnahmen von der Zu-
ständigkeit der Länder zur
Erzeugung von Tier-
schutznormen
Diese grundsätzliche Kompetenz der
Länder zur Erzeugung von Tierschutz-
normen wird aber zum Teil dadurch
durchbrochen, dass viele Lebenssachver-
halte nicht nur aus der Sicht des Tier-
schutzes alleine, sondern auch aus der
Sicht anderer Angelegenheiten, für de-
ren Regelung der Bund zuständig ist, be-
trachtet werden können. Der VfGH hat
wiederholt ausgesprochen, dass es die
Bundesverfassung nicht ausschließt, ei-
nen Lebenssachverhalt unter verschiede-
nen, sich aus bestimmten Sachgebieten
ergebenden Gesichtspunkten zum Ge-
genstand mehrerer gesetzlicher Regelun-
gen zu machen, auch wenn sich diese auf
verschiedene kompetenzrechtliche
Grundlagen stützen.40 Das Prinzip der
gleichzeitigen Anwendbarkeit verschie-
dener gesetzlicher Kompetenztatbestän-
de auf ein und denselben Sachverhalt be-
zeichnet man als „Kummulationsprin-
zip“, die Lehre, welche dieses aufgrund
der unterschiedlichen Regelungsge-

sichtspunkte für zulässig erklärt, wird als
„Gesichtspunktetheorie“ bezeichnet.41

Motive zur Schaffung
europarechtlicher Tier-
schutzvorschriften
Das Anliegen, Tiere vor Übergriffen
durch Menschen zu schützen, ist Aus-
druck einer über die Grenzen der eige-
nen Art hinausgehenden Barmherzigkeit
und Humanität. Im Bestreben dabei zu-
dem Grenzen von Staaten zu überschrei-
ten, wurde versucht, durch supranatio-
nale Regelungen auch das Los jener Tie-
re zu verbessern, die von Menschen ge-
halten werden, die Normen des eigenen
Staates nicht unterworfen sind. Den Rah-
men für die Schaffung von grenzüber-
schreitend wirksamen Tierschutzvor-
schriften bilden die Regeln des Völker-
rechtes, als eine sehr geeignete institu-
tionelle Basis erwies sich, wie schon für
die Verankerung der Menschenrechte,
der Europarat. Tierschutznormen wur-
den aber beispielsweise auch von der
OECD42 erlassen. Die Europäischen Ge-
meinschaften haben, ihrer ursprüngli-
chen Funktion als Wirtschaftsgemein-
schaft folgend, Regelungen über die Pro-
duktion und den Handel mit Tieren ge-
troffen, die auch einen Einfluss auf das
Wohlbefinden von Tieren haben und so-
mit dem materiellen Tierschutzrecht zu-
gerechnet werden können. So entstand
neben nationalem auch europäisches
Tierschutzrecht.

Arten europarechtlicher
Vorschriften, insbesondere
europarechtlicher
Tierschutzvorschriften
Europarecht kann in einem weiteren und
in einem engeren Sinn verstanden wer-
den:43

– iwS versteht man darunter das Recht
aller europäischer Organisationen.
Dazu zählen nicht nur die in der Euro-
päischen Union zusammengeschlosse-
nen und eine ihrer Grundlagen bilden-
den Gemeinschaften, sondern alle Or-
ganisationen Europas, wie der Euro-
parat, die WEU, die OSZE, etc. Das
im Rahmen dieser Organisationen –
auch im Verhältnis zu den europäi-
schen44 Nichtmitgliedstaaten anwend-
bare Recht ist Europarecht iwS.
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– ieS versteht man darunter das Recht
der Europäischen Gemeinschaften
bzw das der Europäischen Union, also
das Unionsrecht.

Unionsrecht kann weiterhin im engeren
und im weiteren Sinne verstanden wer-
den:

– ieS ist es der Inbegriff jener Normen,
welche Bereiche regeln, die durch den
Vertrag über die Europäische Union
(EUV) neu erfasst wurden. Dazu zäh-
len die Vorschriften:

– über die gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik

– und die polizeiliche und justitielle Zu-
sammenarbeit in Strafsachen

– sowie das sogenannte Dach über die-
sen beiden Bereichen.

Die ersten beiden genannten Bereiche
werden auch als die neuen Säulen des
Unionsrechtes bezeichnet, denen als er-
ste, und noch immer wichtigste Säule das
Unionsrecht

– iwS, das ist die Summe der Rechtsnor-
men der Europäischen Gemeinschaf-
ten gegenübersteht. Für diese Rechts-
normen, der sogenannten „ersten Säu-
le“ ist weiterhin die Bezeichnung „Ge-
meinschaftsrecht“ üblich.

Das Gemeinschaftsrecht als Recht der
ersten Säule und das Unionsrecht im
engeren Sinne als Recht der zweiten und
dritten Säule sowie des alle drei Säulen
umspannenden Daches werden häufig
unter dem Titel „EU-Recht“45  zusam-
mengefasst.

Tierschutzrechtliche Normen, die im
Rahmen des Europarates abgeschlossen
wurden, fallen nach obiger Definition in
das Europarecht iwS, solche der Euro-
päischen Union, und zwar der Europäi-
schen Gemeinschaften, auch in jenes ieS.
Die Regelungstypen sind insofern mit-
einander verknüpft, als die MS46  der EU
und die Europäische Union selbst, be-
ziehungsweise die Europäischen Ge-
meinschaften, die später Teil der EU
wurden, Europaratsübereinkommen
über Tierschutz beigetreten sind. Dies ist
möglich, da die EG über völkerrechtli-
che Rechtsfähigkeit und damit die Fä-
higkeit, völkerrechtliche Verträge abzu-
schließen, die sog „treaty making power“
verfügt. Der Beitritt der EG zu Europa-
ratsübereinkommen ist ein sog  „ge-

mischtes Abkommen“, an dem die EG
neben den MS beteiligt ist.47

Österreich ist als Mitglied des Europa-
rates48  drei der fünf Tierschutzüberein-
kommen49, die unter dessen Schirmherr-
schaft abgeschlossen worden waren, bei-
getreten. Diese haben auch die Inhalte
der ersten konkreten Haltungsvorschrif-
ten für Nutztiere, welche in unserem
Lande erlassen wurden, sowie des Tier-
transportgesetz-Straße50  beeinflusst. Eu-
roparatsübereinkommen haben aber kei-
ne direkten Wirkungen auf die Staaten-
bürger und auch für den Gesetzgeber
wesentlich geringere Bindungswirkun-
gen als das Europarecht ieS.

Einflüsse der europäischen
Integration auf das öster-
reichische Tierschutzrecht
Seit dem Beitritt51 Österreichs zur Euro-
päischen Union am 1. Jänner 1995 sind
auch die Tierschutznormen der Gemein-
schaft in unserem Lande Teil unseres
Rechtsbestandes und grundsätzlich gem
Art 5 EGV sowie der Judikatur des
EuGH entweder direkt anzuwenden52

oder in innerstaatliches Recht zu inkor-
porieren.53  Die EU ist mehreren inter-
nationalen Tierschutzabkommen54  bei-
getreten, sie hat eine große Zahl von
Normen55 mit tierschutzrechtlichem In-
halt erlassen und es hatte sich auch der
EuGH56  in mehreren Fällen mit Streit-
fällen zum Tierschutz zu befassen. Die
wesentliche Triebkraft für die Harmoni-
sierung des Tierschutzrechtes der Mit-
gliedsstaaten ist also das Ziel, Wettbe-
werbsverzerrungen durch ungleiche
Tierschutzstandards zu verhindern.57

Obgleich, wie oben dargestellt, eine Rei-
he von unions- und gemeinschaftsrecht-
lichen Akten, die materielles Tierschutz-
recht enthalten, aufgefunden werden
konnten, gestaltet sich die Suche nach
einer eigentlichen Kompetenz der Un-
ion und der Gemeinschaften, solche Nor-
men zu erzeugen, schwierig und wenig
ergiebig. Die Kompetenzen der Gemein-
schaft finden sich nicht, wie beim Sy-
stem der Enumeration58  in bundesstaat-
lichen Verfassungen, in einem, mehr
oder minder geschlossenen Katalog.
Vielmehr sind sie in einer Fülle von  –
über den Gründungsverträgen verstreu-
ten – Einzelermächtigungen59  enthalten.

Gemäß dem, durch den Vertrag von
Maastricht eingefügten Art 3b EGV60 ,
darf die Gemeinschaft nur nach Maßga-
be dieser einzelnen Ermächtigungen tä-
tig werden. Abgeschwächt wird dieses
System der begrenzten Einzelermächti-
gung allerdings durch sogenannte Ver-
tragsergänzungsklauseln oder Kompe-
tenzabrundungsklauseln.61  Dazu kom-
men die Auslegungsmaximen der im-
plied powers, dh die Anerkennung un-
geschriebener Gemeinschaftszuständig-
keit kraft Sachzusammenhanges und des
effect utile, das ist die Maxime, dass den
Bestimmungen des Vertrages die größt-
mögliche Wirksamkeit zu verschaffen
ist.

Gemeinschaftsrechtliche
Tierschutzvorschriften im
Bereiche der gemeinsamen
Agrarpolitik
Artikel 37 (2) [3] EGV62  lautet: „Der Rat
erlässt mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments
Verordnungen, Richtlinien oder Ent-
scheidungen, unbeschadet seiner etwai-
gen Empfehlungen.“ In nur einem Satz
wird in dieser Stelle vorgeschrieben, wer
im Bereiche der Landwirtschaft für die
Setzung von Normen zur Erfüllung der
oben definierten Aufgaben zuständig ist,
welche Normtypen zur Verfügung ste-
hen und im Groben, wie formell bei der
Erlassung dieser Normen vorzugehen ist.

Dem im Art 37 EGV normierten Auf-
trag folgend, wurden bisher folgende
gemeinschaftsrechtliche Tierschutznor-
men erlassen:

• Legehennenrichtlinien63

• Kälberschutzrichtlinie64

• Schweinehaltungsrichtlinie65

• Tiertransportrichtlinie66

• Tiertransportverordnungen67

• Nutztierschutzrichtlinie68

• Schlachtungs- und Tötungsrichtlinie69

Bemerkenswert ist, dass die EG offen-
bar auch die Lebenssachverhalte Trans-
porte von Tieren und Schlachtung oder
Tötung von Tieren dem Kompetenztat-
bestand „Landwirtschaft“ zurechnet.

Als Grund zur Erlassung der V mit zu-
sätzlichen Tierschutzvorschriften für
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Straßenfahrzeuge zur Beförderung von
Tieren während mehr als acht Stunden
wird Bestimmung des Art 13 (1) der RL
91/628/EWG herangezogen, dass der
Rat mit qualifizierter Mehrheit über Vor-
schriften zu entscheiden habe, welche
die Kommission zu unterbreiten hat.

Gemeinschaftsrechtliche
Tierschutzvorschriften im
Bereiche Wettbewerb und
Angleichung der Rechts-
vorschriften
Im Titel VI70  (Gemeinsame Regeln be-
treffend Wettbewerb, Steuerfragen und
Angleichung der Rechtsvorschriften)
wird in Art 94 EGV71  folgendes nor-
miert:

Der Rat erlässt einstimmig auf Vor-
schlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parla-
ments und des Wirtschafts- und So-
zialausschusses Richtlinien für die
Angleichung derjenigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten, die sich unmittelbar auf
die Errichtung oder das Funktionie-
ren des Gemeinsamen Marktes aus-
wirken.

Insbesondere auf diesen Auftrag beruft
sich der Rat in der Präambel der Tier-
versuchsRL.72  Ziel dieser RL ist gem de-
ren Art 1 die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der MS zum Schutz der für
Versuche und andere wissenschaftliche
Zwecke verwendeten Tiere anzunähern,
um zu vermeiden, dass sich diese Vor-
schriften insbesondere durch Wettbe-
werbsverzerrungen oder Handelshemm-
nisse nachteilig auf die Schaffung und
das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes auswirken.

Zusammenfassende Be-
gründung für eine teil-
weise Gemeinschaftszu-
ständigkeit zur Erlassung
von Tierschutzvorschriften
Wenn auch im primären Gemeinschafts-
recht keine eigentliche Kompetenz zur
Erzeugung von Tierschutzrecht zu ent-
nehmen ist, trifft folglich doch die rechts-
erzeugenden Organe der Gemeinschaft
die Verpflichtung, bei der Erzeugung und

Vollziehung von Recht in den Bereichen
Landwirtschaft, Verkehr, Binnenmarkt
und Forschung, den Erfordernissen des
Wohlergehens der Tiere in vollem Um-
fang Rechnung zu tragen.

Art 308 EGV73  legt fest, dass, auch wenn
die erforderlichen Befugnisse im EGV
nicht vorgesehen sind, der Rat einstim-
mig auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des EP Vorschriften er-
lässt, wenn dies zur Erreichung eines
Zieles im Rahmen des Gemeinsamen
Marktes erforderlich erscheint. Da die
Harmonisierung von Tierschutzvor-
schriften zur Erreichung der Ziele des
Gemeinsamen Marktes durchaus erfor-
derlich erscheint, könnte diese Sonder-
befugnis auch zur Erzeugung von ge-
meinschaftsrechtlichen Tierschutzvor-
schriften herangezogen werden. Bisher
wurde von dieser Möglichkeit noch nicht
Gebrauch gemacht.

Zur Regelung der Haltung von und des
Umganges mit Tieren in den Bereichen,
die vom wirtschaftlichen Wettbewerb
wenig oder gar nicht betroffenen sind,
besteht keine Zuständigkeit der Gemein-
schaft. Dies auch dann nicht, wenn in
diesen Bereichen die Beeinträchtigung
des Wohlbefindens von Tieren möglich
oder wahrscheinlich ist.

Die Vorgangsweise bei der
Setzung von Richtlinien
des Rates, die materielles
Tierschutzrecht enthalten

Die der Gemeinschaft zur Verfügung ste-
henden Rechtshandlungen sind  Verord-
nungen, Richtlinien, Entscheidungen,
Empfehlungen und Stellungnahmen.74

Eine Durchsicht der gemeinschaftsrecht-
lichen Quellen, die materielles Tier-
schutzrecht enthalten, zeigt, wie in den
meisten anderen Rechtsbereichen, die
vorherrschende Rolle der Richtlinien des
Rates. Diese können nicht einfach als
„Tierschutzrichtlinien“ bezeichnet wer-
den, weil ja festgestellt werden musste,
dass die EG keine eigentliche Kompe-
tenz zur Erzeugung von Tierschutzrecht
hat.

Für die Erzeugung von RL des Rates, die
materielles Tierschutzrecht enthalten,
sind daher die für die Erlassung von RL
der jeweiligen Hauptmaterie festgeleg-

ten Regeln anzuwenden. Tierschutz hat,
obzwar als Annexmaterie, am häufigsten
RL im Bereich der Landwirtschaft be-
einflusst.
Die LegehennenRL75,  die Tiertransport
RL76,  die RL zum Schutz von Käl-
bern77, und Schweinen78,  die Schlacht-
RL79  sowie die NutztierschutzRL80  wur-
den gem Art 37(2)[3] EGV81  erlassen.
Der in Art 37 (2) [3] EGV normierte Ver-
fahrensablauf ist das Anhörungsverfah-
ren, das im Verhältnis zu den Verfahren
der Zusammenarbeit und dem Verfahren
der Mitbestimmung, oder „Kodezissi-
onsverfahren“, dem EP nur sehr be-
schränkte Gestaltungsmöglichkeiten ein-
räumt.82

Daraus folgt, dass für diesen Rechtsquel-
lentyp die Kommission das – ausschließ-
liche – Initiativrecht besitzt, das EP an-
zuhören ist und der Rat den Rechtsakt
zu erlassen hat. Weiters wird das erfor-
derliche Konsensquorum im Rat nor-
miert. Gem Art 205(2) EGV83  liegt qua-
lifizierte Mehrheit bei einer Mindest-
stimmenzahl von 62 von 87 möglichen
Stimmen vor. Für das Zustandekommen
dieser Zahl ist die sogenannte „Ponde-
rierung“84  oder Stimmenwägung verant-
wortlich. Gem Art 21185  EGV ist es eine
der Aufgaben der Kommission, dem Rat
die Erlassung von Regelungen vorzu-
schlagen. Diese sind mit RV im inner-
staatlichen Recht zu vergleichen, aller-
dings sind letztere nicht die einzige, wohl
aber die meist angewandte Form der
Gesetzesinitiative. Die Kommission be-
steht aus 20 Mitgliedern, die Staatsan-
gehörige der MS sein müssen.86  Aus de-
ren Mitte wird ein Präsident der Kom-
mission ernannt, wozu es der Zustim-
mung des EP bedarf.87

Der Kommission stehen zur Erarbeitung
der Vorschläge und zur Erfüllung ande-
rer Aufgaben Fachleute zur Verfügung,
die ressortmäßig organisiert und nach
den zu bearbeitenden Sachgebieten in 40
Generaldirektionen und gleichgestellte
Dienste gegliedert sind. In der Regel sind
die Generaldirektionen und die gleich-
gestellten Dienste in Direktionen und
diese in Referate gegliedert.88  Mit Be-
schluss der Kommission vom 30. Juni
198189  war ein wissenschaftlicher Vete-
rinärausschuss eingesetzt worden. Sei-
ne Aufgabe war es unter anderem, die
Kommission in Angelegenheiten des
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Tierschutzes zu beraten.90  Dazu konn-
ten Unterabteilungen und Arbeitsgrup-
pen gebildet werden, deren Aufgabe es
war, über die ihnen übertragenen Gegen-
stände Berichte und Gutachten zu erstat-
ten.91  Durch den Beschluss der Kommis-
sion vom 23. Juli 1997 zur Einsetzung
der Wissenschaftlichen Ausschüsse im
Bereich der Verbrauchergesundheit und
der Lebensmittelsicherheit92  wurde der
wissenschaftliche Veterinärausschuss
durch einen wissenschaftlichen Aus-
schuss „Tiergesundheit und artgerechte
Tierhaltung“ ersetzt. Dieser umfasst ei-
nen Unterausschuss „Tiergesundheit“
und einen Unterausschuss „artgerechte
Tierhaltung“.
Vorschläge der Kommission93  werden
beim Anhörungsverfahren zunächst dem
EP zur Stellungnahme94  weitergeleitet.
Diese Anhörung ist gem Art 37 (2) [3]
EGV vorgeschrieben; somit liegt hier
eine obligatorische95  Anhörung vor.
Nicht obligatorisch ist es, die Vorschlä-
ge von RL im Bereich der gemeinsamen
Agrarpolitik einer Anhörung durch den
Wirtschafts- und Sozialausschuss zuzu-
führen. Dennoch wurden alle genannten
RL, die materielles Tierschutzrecht ent-
halten, diesem Verfahren unterzogen.96

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
wird in Art 7 (1) EGV97  nicht angeführt
und ist daher kein Organ der EG. In die-
sem Ausschuss sollen Delegierte aus
verschiedenen Gruppen des sozialen
Lebens, wie Erzeuger, Landwirte, Ver-
kehrsunternehmer, Arbeitnehmer, Kauf-
leute und Handwerker, freie Berufe und
die „Allgemeinheit“ vertreten sein. Eine
Vertretung für Tiere, beispielsweise
durch Repräsentanten von Tierschutz-
vereinen  oder - verbänden, ist nicht vor-
gesehen.
Vor der Beschlussfassung durch den Rat
werden die Entwürfe der RL in soge-
nannten Ratsarbeitsgruppen fachlich
bearbeitet. In diese Sitzungen werden
zwei Fachleute, zumeist aus den Gebie-
ten Veterinärmedizin oder Landwirt-
schaft je MS entsandt, ebenso ist die
Kommission vertreten. Geleitet werden
diese Zusammenkünfte von einem Ver-
treter bzw einer Vertreterin des Landes,
das den Vorsitz im Rat innehat, die Or-
ganisation wird vom Ratssekretariat
durchgeführt.
Nach einer Einigung in  technischen Fra-
gen wird der RL Entwurf dem „AUS-

SCHUSS DER STÄNDIGEN VERTRE-
TER“98  übermittelt. Dieser Ausschuss
tritt in zweifacher Besetzung zusammen.
In der Besetzung der Ständigen Vertre-
ter, es sind dies von den MS entsandte
Personen im Botschafterrang (CORE-
PER99  II), behandelt er die „wichtigeren“
Fragen, in der Besetzung der Stellver-
tretenden Ständigen Vertreter (CORE-
PER I) die „mehr technischen“. Die
Kommission ist ebenfalls im Ausschuss
vertreten.100

Die Beschlussfassung erfolgt durch den
Agrarministerrat. Der Rat besteht gem
Art 203 [1] EGV101  aus je einem Vertre-
ter jedes MS auf Ministerebene, der be-
fugt ist, für die Regierung des MS ver-
bindlich zu handeln. In der Regel wird
er nach dem Fachgebiet der beschließen-
den Minister benannt,102  daher in diesem
Falle die Bezeichnung „Agrarminister-
rat“. Welcher Minister zuständig ist, ist
nach der innerstaatlichen Aufgabenver-
teilung zu beurteilen. Aus Österreich
wird gem § 2 iVm Anlage 2 Teil J Bun-
desministeriengesetz 1986103  der BM für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft in den Agrarminister-
rat entsandt.

Mitwirkung der Organ-
walter der Gemeinschaft,
die von Österreich ent-
sandt werden, bei der
Setzung von Gemein-
schaftsrecht
Gemeinschaftsrechtliche Normen und
somit auch Tierschutzvorschriften wer-
den durch Organe erzeugt, die von den
MS, also auch von Österreich beschickt
werden. Es sind dies die Kommission,
der Rat und das Europäische Parlament.
Für die Fällung von Beschlüssen ist die
Anwesenheit und Zustimmung der
Mehrheit der im Vertrag vorgesehenen
Zahl der Mitglieder erforderlich.104

Der österreichische Vertreter der Kom-
mission übt sein Amt jedoch gem Art 213
(2) [1]+[2] EGV105 in voller Unabhän-
gigkeit aus, ist nur dem Wohl der Ge-
meinschaft verpflichtet und darf von ei-
ner Regierung oder einer anderen Stelle
Weisungen weder anfordern noch entge-
gennehmen. Somit haben (inner)öster-
reichische Organe und Gebietskörper-
schaften keine gemeinschaftsrechtskon-

forme Mitwirkungsbefugnisse hinsicht-
lich der Entscheidungen, die von dem
aus Österreich in die Kommission ent-
sandten Organwalter bei der  Setzung
von RL des Rates, die materielles Tier-
schutzrecht enthalten, getroffen werden.

Die innerösterreichische
Koordinierung und die
Vertretung Österreichs bei
der Erzeugung gemein-
schaftsrechtlicher
Tierschutznormen
Die Erzeugung von Tierschutznormen
kann in die Zuständigkeit des Bundes
oder der Länder fallen, je nachdem ob
das Rechtsgebiet gemäß der vom VfGH
entwickelten Auslegungsmethoden ei-
nem in Art 10 B-VG aufgezählten Kom-
petenztatbestand zugerechnet werden
kann oder nicht.

Um einer – dem bundesstaatlichen Prin-
zip zuwiderlaufenden – Entwicklung
entgegenzuwirken, wurden vor dem EU-
Beitritt in mehreren Verfassungsbestim-
mungen weitgehende Mitwirkungsrech-
te der Länder, aber auch der Gemeinden
in Angelegenheiten der europäischen
Integration festgelegt. Die Grundzüge
des Länderbeteiligungsverfahrens wer-
den nunmehr im Art 23d B-VG festge-
legt, die Ausgestaltung wird in – teilwei-
se verfassungsändernden –  Vereinbarun-
gen der Länder mit dem Bund gem Art
15a B-VG vorgenommen.106

In der Vereinbarung zwischen dem Bund
und den Ländern gem Art 15a B-VG über
die Mitwirkungsrechte in Angelegenhei-
ten der europäischen Integration107 wur-
de die in Art 23d Abs 1 B-VG normierte
Informationspflicht des Bundes präzi-
siert: „Im Wege über die Verbindungs-
stelle der Bundesländer werden die Län-
der über alle Vorhaben im Rahmen der
europäischen Integration, die den selb-
ständigen Wirkungsbereich der Länder
berühren oder sonst für sie von Interes-
se sein könnten, informiert.“108

Bei Vorhaben im Bereiche des Tier-
schutzrechtes ist jedenfalls eine Infor-
mationspflicht des Bundes anzunehmen,
weil der selbständige Wirkungsbereich
der Länder auch dann berührt wird, wenn
der Regelungsbereich als Annexmaterie
letztlich doch in den Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes fallen sollte.
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Liegt dem Bund eine einheitliche Stel-
lungnahme der Länder in Angelegenhei-
ten des allgemeinen Tierschutzes und des
Tierschutzes in der Landwirtschaft zu
einem Vorhaben im Rahmen der Euro-
päischen Union vor, so ist der Bund bei
Verhandlungen und Abstimmungen in
der Europäischen Union gem Art 23d B-
VG an diese Stellungnahme gebunden.
Einstimmigkeit ist jedoch nicht Entste-
hungsvoraussetzung einer einheitlichen
Stellungnahme.109  Der Bund darf von
dieser nur aus zwingenden außen- und
integrationspolitischen Gründen abwei-
chen. Der Bund hat diese Gründe den
Ländern unverzüglich mitzuteilen.110  Die
Verbindlichkeit besteht stets nur im „In-
nenverhältnis“ und ist keinesfalls gegen-
über der EU wirksam.111

Die Vorgehensweise zur Erstellung einer
einheitlichen Stellungnahme der Länder
wird in einer Ländervereinbarung gem
Art 15a B-VG über die gemeinsame
Willensbildung der Länder in Angele-
genheiten der europäischen Integra-
tion112  festgelegt. Danach richten die
Länder eine Integrationskonferenz ein,
welche ihren Sitz bei der Verbindungs-
stelle der Bundesländer beim Amt der
Nö LReg hat.

Einheitliche Stellungnahmen der Integra-
tionskonferenz der Länder (IKL) zu Vor-
haben der europäischen Integration in
Angelegenheiten, die in Gesetzgebung
Landessache sind, binden den Bund bei
zwischenstaatlichen Verhandlungen und
Abstimmungen.113  Eine einheitliche Stel-
lungnahme kommt zu Stande, wenn min-
destens fünf Länder zustimmen und kein
Land widerspricht.

Auf Beamtenebene wird die Beschluss-
fassung auch von den beiden Gemein-
samen Ländervertretern in Angelegen-
heiten des (internationalen) Tierschut-
zes vorangetrieben. Es sind dies Beamte
oder Beamtinnen aus einer Verfassungs-
rechtsabteilung und einer Veterinärfach-
abteilung jeweils verschiedener Bundes-
länder, die im Umlaufverfahren einstim-
mig und auf unbestimmte Zeit ernannt
wurden.

Fraglich ist, ob ein Beschluss der IKL
die einzige Form ist, in der eine einheit-
liche Stellungnahme iSd Art 23d Abs 2
B-VG zustande kommen kann.114  Im Be-
reich des Tierschutzrechtes wurden je-
denfalls einheitliche Stellungnahmen der

Länder in der Weise abgegeben, dass die
gemeinsamen Ländervertreter einen Vor-
schlag erarbeiten, welcher dann im Wege
über die Verbindungsstelle der Bundes-
länder den Ämtern der Landesregierun-
gen übermittelt wird. Die Landesamts-
direktionen geben die Vorschläge an die
Fachabteilungen weiter und koordinie-
ren die von diesen abgegebenen Stel-
lungnahmen. Diese werden dann wieder
an die Verbindungsstelle rückübermit-
telt. Dort wird dann geprüft, ob die Stel-
lungnahmen als einheitlich betrachtet
werden können oder nicht. Bejahenden-
falls werden diese dem Bund als einheit-
liche Länderstellungnahmen mitgeteilt,
deren Inhalte aber auch von den gemein-
samen Ländervertretern anlässlich von
Ratsarbeitsgruppen in Brüssel direkt
übermittelt. Gelegentlich werden zur
Meinungsbildung auch Beratungen der
Vertreter der Fachabteilungen der Län-
der abgehalten.

Tierschutznormen des
Europarates
Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 in
London von damals 10 Mitgliedstaaten
nach einem Vorschlag Winston CHUR-
CHILLS115  mit dem Ziel gegründet, die
Europäischen Demokratien im Kampf
gegen Kommunismus, Faschismus und
andere Diktaturen zu stärken. Anders als
die kurz zuvor gegründete NATO sollte
er nicht die militärische, sondern die po-
litische Zusammenarbeit sowie die Men-
schenrechte fördern und letztlich auch
die kulturelle Identität Europas weiter-
entwickeln. Bisher wurden über 90 Kon-
ventionen im Rahmen des Europarates
abgeschlossen.116  Die Europaratsüber-
einkommen betreffen vorrangig ethische
und nur nachgeordnet wirtschaftliche
Belange, beispielsweise die Menschen-
rechte, das Streben nach Gleichberech-
tigung der Frauen, die Förderung des
Sportes, Pressefreiheit und Natur-
schutz.117  Das wohl wichtigste Überein-
kommen ist die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) aus 1950. Die
Verabschiedung von Tierschutzüberein-
kommen könnte als Hinweis gedeutet
werden, dass der Europarat einer art-
übergreifenden Sicht des Begriffes Ethik
zugewandt ist.

Anstoß für die Befassung des Europara-
tes mit Tierschutzproblemen waren die

Werke Rachel CARSON´S „Silent
Spring“, vor allem aber Ruth HAR-
RISSON´S „Animal Machines“ die zur
Gründung des unter Roger BRAMBELL
stehenden Komitees zur Untersuchung
der Tierschutzsituation in modernen
Tierproduktionseinrichtungen führte.118

Bisher wurden im Rahmen des Europa-
rates fünf Abkommen, in einer der bei-
den Originalsprachen, Englisch „Con-
ventions“ genannt, zum Tierschutz be-
schlossen:

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Tieren beim internationa-
len Transport

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Tieren in landwirtschaftli-
chen Tierhaltungen

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Tieren bei der Schlachtung

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Tieren, die für wissen-
schaftliche Versuche verwendet wer-
den

• Europäisches Übereinkommen zum
Schutz von Heimtieren

Im Rahmen des Europäischen Überein-
kommens zum Schutz von Tieren  in
landwirtschaftlichen Tierhaltungen wur-
de für  die Ausarbeitung genauerer Emp-
fehlungen an die Vertragsparteien ein
Ständiger Ausschuss eingesetzt.119

Gemäß der verfassungsändernden Be-
stimmung des Art 9 (3) wird jede Em-
pfehlung als solche sechs Monate nach
ihrer Annahme durch den Ständigen
Ausschuss wirksam, sofern dieser nicht
eine längere Frist festsetzt. Nach Wirk-
samwerden dieser Empfehlung muss
jede Vertragspartei diese entweder an-
wenden oder dem Ständigen Ausschuss
durch eine an den Generalsekretär des
Europarates gerichtete Notifikation mit-
teilen, aus welchen Gründen sie nicht
oder nicht mehr in der Lage ist, die Em-
pfehlung anzuwenden.120

Informationsverfahren und
die Frage der Notwendig-
keit der Notifizierung von
Tierschutzvorschriften
Gemäß der RL 98/48/EG121  sind Entwür-
fe sogenannter „technischer Vorschrif-
ten“ – seien es Gesetze, Verordnungen
oder produktbezogene Normen im Bun-
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des- oder Länderbereich – der Europäi-
schen Kommission zu notifizieren und
dürfen erst nach Durchführung des in
dieser RL vorgesehenen Verfahrens er-
lassen werden. Die Einhaltung dieses
Verfahrens gewährleistet eine vorbeu-
gende Kontrolle zum Schutz des freien
Warenverkehrs, indem Entwürfe natio-
naler Vorschriften der gemeinschaftli-
chen Kontrolle unterliegen und der Zeit-
punkt des Inkrafttretens vom Einver-
ständnis oder vom fehlenden Wider-
spruch der Kommission bzw der MS
abhängig gemacht wird.

Während der dreimonatigen Stillhalte-
frist ab Notifikation des Entwurfes ei-
ner technischen Vorschrift an die Kom-
mission bzw während einer allfälligen
Verlängerung dieser Frist, abhängig von
der Reaktion der Kommission und/oder
eines oder mehrerer MS, darf der Ent-
wurf innerstaatlich nicht angewendet
werden.122

Gemäß der RL über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften123  wurde
beispielsweise von Nö die V über die
Haltung von Pelztieren124  einem Infor-
mationsverfahren unterzogen und diese
erst nach Ablauf der Stillhaltefrist in
Kraft gesetzt.

Der Anwendungsbereich der nunmehr
gültigen RL 98/34/EG, zuletzt geändert
durch RL 98/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften,125  geht wesentlich weiter.
Nach Ansicht der Europäischen Kom-
mission sind selbst nationale Tierschutz-
vorschriften hinsichtlich von Heimtieren,
also einer Gruppe von Tieren, für wel-
che die Gemeinschaft bislang  selbst gar
keine Schutzbestimmungen erlassen hat,
zu notifizieren.126

Tierschutzkontrollen durch
die MS und durch Organe
der Europäischen Union
In allen RL, die materielles Tierschutz-
recht enthalten, ist eine Kontrolle der
darin enthaltenen Bestimmungen durch
Behörden der MS sowie durch die Kom-
mission vorgesehen. Die RL zum Schutz

von Kälbern,127  die RL zum Schutz von
Schweinen,128  die TierversuchsRL129  so-
wie die RL über den Schutz landwirt-
schaftlicher Nutztiere130  enthalten zudem
Mitteilungspflichten über die durchge-
führten Kontrollen an die Kommission. 

Hinsichtlich der Mindestanforderungen
bei der Kontrolle von Betrieben, in de-
nen landwirtschaftliche Nutztiere gehal-
ten werden, liegt ein Entwurf für eine
Entscheidung der Kommission vor.131

Die Kommission entsendet regelmäßig
tierärztliche Sachverständige der in Du-
blin ansässigen Generaldirektion für
Gesundheit und Verbraucherschutz zur
Kontrolle von Viehhandelsunternehmen,
Tiertransporteuren und Schlachthöfen in
MS sowie in Drittstaaten, aus denen Pro-
dukte tierischer Herkunft importiert wer-
den. Bei diesen Inspektionen werden
neben der Einhaltung gemeinschafts-
rechtlicher Tierschutznormen auch die
richtlinienkonforme Tierkennzeichnung
und die Einhaltung anderer veterinär-
rechtlicher Vorschriften überprüft.

Die Rechtsgrundlagen für diese Unter-
suchungen sind in allen RL, die materi-
elles Tierschutzrecht enthalten, zu fin-
den. Die genaue Vorgangsweise wird für
Kontrollen in MS in der bei Entschei-
dungen der Kommission 98/139/EG vom
04. 02. 1998 mit Durchführungsbestim-
mungen zu den von Sachverständigen
der Kommission in den MS vor Ort
durchgeführten Kontrollen im Veterinär-
bereich132  geregelt. Die entsprechenden
Regelungen für Drittstaaten wurden in
der Entscheidung 98/140/EG der Kom-
mission vom 4. Februar 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen zu den von
Sachverständigen der Kommission in
Drittländern vor Ort durchgeführten
Kontrollen im Veterinärbereich133 erlas-
sen.

Vergleich gemeinschafts-
rechtlicher und innerstaat-
licher Tierschutznormen
und Ausblick

Ein Vergleich von Gemeinschaftsrecht
und innerstaatlichen österreichischen
Tieschutzvorschriften zeigt, dass unser
Land mit den Fortschritten der Tier-

schutznormen gut mithalten, keineswegs
aber als Vorbild für andere MS hinsicht-
lich einer tiergerechten Haltung fungie-
ren kann. Von der in den meisten RL,
die materielles Tierschutzrecht enthal-
ten, ausdrücklich, oft sogar mehrmals
und im Titel eingeräumten Möglichkeit,
einer materiellen Übererfüllung wurde
nur sehr selten und nur in den Bundes-
ländern Gebrauch gemacht, in welchen
der jeweilige Produktionszweig ohnehin
nur geringe Bedeutung hat. Auch wirken
sich die strukturellen Unterschiede der
landwirtschaftlichen Betriebe und der
Lebensmittelindustrie zwischen den
meisten anderen MS und Österreich
nicht wesentlich zu Gunsten einer bes-
seren Tierhaltung aus. Aber auch die
Vergangenheit, in der unser Land jahr-
zehntelang in völliger Souveränität rela-
tivem Wohlstand lebte und nicht den
angeblichen Zwängen des Gemeinsamen
Marktes ausgesetzt war, zeigt, dass sich
der Tierschutz und die diesen normie-
rende Gesetzgebung in unserem Land
kaum weiter entwickeln konnte, als in
den Ländern, die schon früher der EU
beigetreten waren. Die föderalistische
Struktur und die Kompetenzverteilung
führt zwar zu legistischem Mehrauf-
wand, dürfte aber die Weiterentwicklung
des Tierschutzrechts nicht behindern.

Aus der Rechtssprechung des EuGH ist
zu entnehmen, dass dieser bei der Ab-
wägung von Tierschutzinteressen gegen-
über den Grundfreiheiten letztere deut-
lich bevorzugt. Dies wird nur dadurch
zu ändern sein, dass vergleichbar mit der
Entwicklung im gemeinschaftlichen
Umweltrecht, der Tierschutz als eigene
Aufgabe der Gemeinschaft im Primär-
recht definiert wird.

Die Kontrolltätigkeit der Europäischen
Kommission führt sicher zu einer strik-
teren Umsetzung bestehender Tier-
schutznormen. Verfolgt man Anregun-
gen aus dem Europäischen Parlament
und einiger MS ist doch  mittelfristig  zu
erwarten, dass gemeinschaftsrechtliche
Tierschutznormen die Standards der
Tierhaltung in allen MS erhöhen und dies
zu einem Gesinnungswandel führen
wird, der Nutztiere vom Faktor zum Part-
ner im Produktionsprozess aufsteigen
lassen wird.
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